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AMTSBLATT DER STADT HAINICHEN



Wichtig ist, dass alle Besitzer von Grund-
stücken im Fördergebiet bis spätestens
30.6.19 eine Genehmigung zum Betreten des
Grundstücks einschließlich Verlege- und
Schachtarbeiten abgeben. Nur wer den
Grundstücknutzungsvertrag unterzeichnet,
erhält einen kostenlosen Glasfaseranschluss
bis in den Keller des Hauses. Ab dem 1.7.19
kostet dieser ca.2.500 € und ist mit erhebli-
chem Mehraufwand verbunden. 
Wer keinen Grundstücknutzungsvertrag
unterzeichnet, bekommt folglich im
kommenden Jahr auch keinen Glasfaseran-
schluss bis ins Haus gelegt. In diesem Fall bleibt der bestehende Internetan-
schluss mit (möglicherweise bald veralteter) Kupfertechnik bestehen.
Wir haben mit Vodafone vereinbart, dass die Abwicklung der Grundstücknut-
zungsverträge über das Telekommunkationsunternehmen erfolgt. Vodafone
stellt daher auch die Grundstücksnutzungsverträge zur Verfügung, bietet bei
Bedarf eine persönliche Beratung an und nimmt die unterzeichneten Verträ-
ge auch wieder entgegen.
Als zentrale Anlaufstelle richtet Vodafone von Anfang Mai bis Ende Juni im
Rathaus im 2. Stock ein Glasfaserberatungsbüro ein. Dort oder auch in den
umliegenden Vodafone-Shops erhalten Sie die Vertragsunterlagen und
können sich unverbindlich rund um die Nutzung Ihres Glasfaseranschluss
und die passenden Tarife beraten lassen. 
Neben dem Besuch einer der Veranstaltungen, des Glasfaserberatungsbü-
ros oder der Vodafone-Shops empfehle ich Ihnen, einen Blick auf die Infor-
mationen unseres Partners Vodafone im weiteren Verlauf des Gellertstadt-
Botens zu diesem Thema zu werfen. Sie können sich übrigens auch online
registrieren bzw. einen Vodafone-Berater zu sich nach Hause einladen. 
Vodafone hat zudem angekündigt, beim Camerafest am 11.5. sowie zum Bert-
helsdorffest am 8.6.2019 einen Informationsstand am Festgelände vorzuhalten.
In der Woche vor Ostern werden die Stadt und Vodafone gemeinsam alle Haus-
halte im Fördergebiet anschreiben und nähere Hinweise zu den weiteren Meilen-
steinen geben. Weiterhin werde ich Sie in der nächsten Ausgabe des Gellert-
stadt-Boten detaillierter zum Prozedere der Formulare informieren.
Es ist mir ein großes Anliegen, dass sich möglichst viele Bewohner unserer
Stadt und ihrer Ortsteile für einen zukunftssicheren Glasfaseranschluss
entscheiden und Nutzer unseres Stadtnetzes werden. Mein Appell an Sie:
Schließen Sie sich an!

In Falkenau findet am 11.5.2019 
von 9 bis 14 Uhr ein „Tag der offenen Mülldeponie“ statt 

Ihre Funktion als Kreismülldeponie hat das Areal zwischen der B169 und der
A 4 in der Ortslage Falkenau schon vor rund 20 Jahren verloren. Ich glaube
nicht, dass darüber ein Bewohner von Falkenau unglücklich war. Vor einigen
Monaten wurden dort großflächig Photovoltaik-Anlagen errichtet. Von Seiten
des Abfallwirtschaftsverbands Chemnitz entstand die Idee, unserer Bevölke-
rung das Areal (welches zumeist abgesperrt ist) im Rahmen eines Tags der
offenen Tür einmal zu zeigen. Ich stand dem Vorschlag von Anfang an aufge-
schlossen gegenüber und am zweiten Samstag im Mai ist es soweit. Von 9
bis 14 Uhr besteht die Möglichkeit, das Areal zu besichtigen.
An diesem Tag erhält man insbesondere Informationen über die nachstehen-
den Dinge:
- Sickerwasser (dies fällt auch noch Jahre nach Schließung der Deponie

an) es wird in einem Speicherbecken gesammelt und regelmäßig zur
Deponie Weißer Weg in Chemnitz gefahren

- Deponiegasanlage (erzeugtes Methangas)
- Photovoltaikanlage – Funktionalität
- Fa. EKM (allgemein) Informationsstand zum Thema Abfallberatung
- Befahrung der Deponie mit Kameras (durch die Fa. Haas GmbH Rohrsa-

nierung)
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das Team vom Wintergarten bietet
Speisen und Getränke an.
Der Abfallwirtschaftsverband Chemnitz fragt in diesem Zusammenhang an,
ob noch alte Bilder von der (sich noch in Betrieb befindlichen) Kreismüllde-
ponie Falkenau vorhanden sind. Falls ja, können diese sehr gerne an diesem
Tag mitgebracht werden. Sie werden durch den AWVC Chemnitz dann gleich
digitalisiert und an die Besitzer zurückgegeben.  Über eine gute Resonanz an
diesem Tag würde sich der Veranstalter sehr freuen. 
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Aus dem Stadtgeschehen

n Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

zunächst einmal möchte ich Ihnen allen ein frohes Osterfest mit hoffentlich
schönem Wetter und erholsamen Stunden im Kreise der Familie wünschen.
Unseren Schülerinnen und Schülern wünsche ich ein paar erholsame Oster-
ferientage. 
Kurz vor Ostern gab es in Hainichen ein aus meiner Sicht historisches Ereig-
nis. Da der Druck dieser Ausgabe unseres Amtsblatts bereits zu Beginn der
Osterwoche (und damit vor diesem Ereignis) erfolgen musste, können wir
Bilder darüber erst im nächsten Gellertstadt-Boten veröffentlichen. 

Hainichen und Ustek sind seit dem 18.4.2019 offizielle Städtepartner

In einem feierlichen Rahmen wurde am Donnerstag, den 18.4.2019, die Part-
nerschaftsurkunde durch den Amtskollegen Jan Mazini und meine Person
unterzeichnet. Zahlreiche Ehrengäste wohnten dem Akt bei und auch aus
Ustek waren mehrere Personen mit nach Hainichen gekommen. 
Es liegt nun an den Bürgern unserer beiden Städte, diese Partnerschaft in
den nächsten Monaten und Jahren mit einem intensiven Austausch von
Begegnungen auf sportlicher, kultureller, schulischer und persönlicher Ebene
zu beleben. Dafür gibt es auch interessante Fördermöglichkeiten im Rahmen
des sogenannten Kleinprojektefonds. So können z. B. auch Busfahrten zum
gegenseitigen Kennenlernen bezuschusst werden. Ansprechpartner für die
Hainichener Bewohner dafür ist im Rathaus meine Assistentin Frau Cornelia
Morgenstern (Tel. 037207 60-170 / cornelia.morgenstern@hainichen.de).
Ustek liegt 140 Kilometer (bzw. ca. 1¾ Stunden Fahrzeit) von Hainichen
entfernt. Der überwiegende Streckenteil kann dabei auf der Autobahn
zurückgelegt werden. Dabei ist der Abschnitt (nach Ustek) von der Landes-
grenze bis zur Ausfahrt in Usti nad Labem komplett von der Vignettenpflicht
befreit. Auf der Rückfahrt wäre für einen kurzen Abschnitt der Erwerb einer
Vignette notwendig. Dies kann man aber leicht umgehen: Wenn man an der
Abfahrt Libouchec die Autobahn verlässt (Exit 80) um dann über Kninice,
Naklerov und Petrovice wieder auf die Autobahn zu fahren.  
Obwohl Ustek mit rund 3.000 Einwohnern ein Stück kleiner als Hainichen ist,
hat die Stadt einiges zu bieten. Wegen des Stadtbilds werden dort regelmä-
ßig Spielfilme gedreht, welche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spie-
len. Ustek bzw. (deutsch) Auscha besinnt sich auch zunehmend auf die deut-
sche Vergangenheit (bis zum Ende des 2. Weltkriegs im Sudetenland). Bis
1945 wohnten fast ausschließlich deutschstämmige Bewohner in der Stadt.
Insofern fand nach Ende des 2. Weltkriegs ein nahezu kompletter Austausch
der dort lebenden Bevölkerung statt.
Gerade im Hinblick auf den europäischen Gedanken halte ich internationale
Städtepartnerschaften für wichtiger denn je. Ich habe es als Jugendlicher
noch selbst erlebt, dass man sich bei Besuchen in unseren Nachbarländern,
welche durch die Greueltaten von Nazideutschland sehr gelitten haben, sehr
zurückgehalten hat, was die deutsche Sprache angeht. Zwischenzeitlich hat
Deutschland ein international hohes Ansehen und ich möchte gerne, dass
dies auch so bleibt. Daher freue ich mich über das Zustandekommen der
Städtepartnerschaft Ustek/Hainichen sehr. Ich habe zunehmend den
Eindruck, dass wir die Vorteile der Europäischen Union nicht mehr zu würdi-
gen wissen. Erst seit wir in Europa „an einem Strang ziehen“ haben wir Frie-
den mit unseren Nachbarn. Zu allen Zeiten vorher waren kriegerische
Auseinandersetzungen an der Tagesordnung. Ein Zerfall der Europäischen
Union würde uns mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder in eine solche Zeit
zurückwerfen. 
Der Festakt zur Begründung der Städtepartnerschaft zwischen Hainichen und
Ustek wurde übrigens mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von
den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.

In den nächsten Wochen erfolgt eine umfangreiche Kampagne 
für das neu zu errichtende Breitbandnetz in unserer Stadt 
und ihren Ortsteilen

Ich lege Ihnen die Veranstaltungen in den nächsten Wochen
zum Thema „Errichtung eines Hochgeschwindigkeitsbreit-
bandnetzes für die Stadt Hainichen und ihre Ortsteile“ sehr
ans Herz. 
Am 8.5. im Dorfgemeinschaftshaus Bockendorf sowie am 9.5. und am 14.5.
im Rathaussaal Hainichen (Beginn jeweils 18.00 Uhr) informieren wir gemein-
sam mit unserem Partner Vodafone, dem Betreiber unseres Glasfasernetzes,
sowie dem beauftragten Planungsbüro mgp –Gille und Partner, über Details
der anstehenden Arbeiten und die Möglichkeit, wie Sie sich ans Netz der
Zukunft anschließen können.

AMTLICHER TEIL



Brauchtumsfeuer am Abend des 21.4.2019 in Bockendorf, 
am 30.4. in Eulendorf und Hainichen sowie am 4.5.2019 in Schlegel

In wenigen Tagen beginnt
die Outdoorsaison mit
gleich vier Brauchtums-
feuern. 
Den Beginn macht in
diesem Jahr unser Orts-
teil Bockendorf mit einem
Osterfeuer am Oster-
sonntag (21.4.2019) um
17 Uhr beim Feuerwehr-
gerätehaus.
Das Fest in der Nacht
vom 30.4. zum 1.5. in
Eulendorf hat eine längere Tradition und ist neben dem Kartoffelfest die größ-
te regelmäßig durchgeführte Veranstaltung in unserem kleinsten Ortsteil. Am
Abend des 30.4.werden sicher wieder viele Gäste, auch aus unseren ande-
ren Ortsteilen, zur Wiese neben dem Heimateck kommen, um gemeinsam zu
feiern und miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Erfreulicherweise gibt es nach mehrjähriger Unterbrechung auch in Haini-
chen in der Walpurgisnacht wieder ein Brauchtumsfeuer: Partyquerbeet hat
eine Fete auf der Wiese neben dem Feuerwehrhaus in Crumbach organisiert.
Etwas später als bisher wird in Schlegel dieses Jahr auf der Wiese oberhalb
des Anwesens von Familie Schirmer das diesjährige Brauchtumsfeuer

entzündet. Aufgrund der
geltenden Gesetzeslage
zu den „stillen Feierta-
gen“ war eine Genehmi-
gung der Veranstaltung
am Karfreitag nicht
länger möglich. In
Absprache mit den Orga-
nisatoren findet das
Brauchtumsfeuer nun
am Abend des 4.5 statt.
Zu allen drei Veranstal-
tungen ergeht eine herzli-
che Einladung.

Noch einmal zur Erinnerung – Hainichen ist am Samstag, 27.4. 
Austragungsort des Landkreislaufs

Eine Woche nach Er -
scheinen dieser Ausgabe
des Gellertstadt-Botens
wird in unserer Innen-
stadt der diesjährige
Landkreislauf ausgetra-
gen. Ich hatte mehrfach
darauf hingewiesen. Am
27.4. kommt es zu ver -
kehrstechnischen Ein -
schränkungen in der ge -
samten Innenstadt. Die
betroffenen Anwohner
wurden per Postwurfsendung informiert. Hoffen wir auf eine gelungene
Veranstaltung als Werbung für unsere Stadt. Ich danke allen Streckenposten,
dem ATV Hainichen, dem Jugendclub Berthelsdorf sowie allen beteiligten
Mitarbeitern aus der Stadtverwaltung für ihre Unterstützung.  

Probealarm im gesamten Landkreis Mittelsachsen 
am 4. Mai um 11 Uhr

Anfang Mai werden jedes Jahr die vorhandenen Sirenen in den Städten und
Dörfern Mittelsachsens auf ihre Funktionsfähigkeit hin getestet. Das Landrats-
amt Mittelsachsen hat uns bereits Anfang März über den geplanten Probe-
alarm informiert und gebeten, die Bürgerinnen und Bürger in geeigneter Form
über den Probealarm in Kenntnis zu setzen, was ich hiermit tun möchte.

Herzliche Einladung zum Fest an der Camera obscura am 11.5.2019

Im Jahr 2010 wurde die Tradition zu neuem Leben erweckt, alljährlich im
Frühjahr ein Camerafest durchzuführen. Am 11.5. ist es wieder so weit. Ab 14
Uhr bieten Kinder- und Tanzgruppen ein abwechslungsreiches Programm.
Die Camera obscura kann an diesem Tag ebenfalls besucht werden. Den

gesamten Ablauf finden Sie im weiteren Verlauf dieses Gellertstadt-Botens.
Es ergeht eine herzliche Einladung, am Nachmittag des 11.5.2019 auf den
Rahmenberg zu kommen.

In Cunnersdorf feiert man am 17.5./18.5. Dorffest

Herzliche Einladung
ergeht zum Dorffest nach
Cunnersdorf am dritten
Maiwochenende. Bereits
am Freitagabend beginnt
das Fest mit einem
Fackelumzug, begleitet
von einem Fanfarenzug. 
Am Samstag findet die
Fete ihre Fortsetzung mit
einem bunten Programm
ums Feuerwehrgeräte-
haus. Auch hierzu ergeht

eine herzliche Einladung. Weitere Informationen ebenfalls in dieser Ausgabe
des Gellertstadt-Botens.

Weitere Hinweise zum Kommunalen Ehrenamtsbudget 
im Verlauf des Gellertstadt-Botens

Durch die Sächsische
Landesregierung wurde
den Kommunen im
Vorjahr erstmalig ein
Budget zur Verfügung
gestellt, mit welchem die
ehrenamtliche Arbeit vor
Ort gewürdigt werden
soll. 2018 konnten wir als
Stadt selber darüber
entscheiden, wer dieses
Geld erhält. Die Wahl fiel
damals auf die ehrenamt-
lichen Helfer in unserem
Hainichener Stadtbad. Hinter ihnen lag seinerzeit eine lange Badesaison,
welche ohne die Unterstützung der Rettungsschwimmer, BufDis etc. nicht in
dieser Form möglich gewesen wäre.
Leider wurde durch den Landkreis Mittelsachsen entschieden, dass die
Verwendung des Geldes in diesem Jahr durch diesen (und nicht mehr durch
den Stadtrat) festgelegt wird. 
Nähere Hinweise dazu finden Sie im weiteren Verlauf des Gellertstadt-
Botens. Da Anmeldeschluss am 30.4. ist, möchte ich explizit auf diese
Möglichkeit für Vereine hinweisen, besonders engagierten ehrenamtli-
chen Helfern eine kleine Anerkennung zukommen lassen zu können. 

Bewilligung für Straßenbaumaßnahme „Talblick Schlegel“ 
ist eingetroffen 

Insgesamt hatten wir 2019 für drei Straßenbaumaßnahme Fördermittelanträ-
ge gestellt: Für zwei größere Straßenbaumaßnahmen (Heinrich-Heine-Stra-
ße und Michael-Meurer-Straße Teil 2 /Kurze Straße) sowie ein kleineres
Vorhaben (Erneuerung Stützmauer Talblick Schlegel).
Ende März 2019 teilte uns das Landesamt für Straßenbau und Verkehr
(LaSuV) mit, dass aufgrund des hohen Antragsaufkommens und des
begrenzten Budgets nur der Talblick Schlegel bewilligt werden kann. Dort
soll der abgerutschte Hang durch eine Stützmauer ersetzt werden. Kurioser-
weise erhielten wir für den Gehwegbau im Bereich der Nossener Straße
(zwischen Pflaumenallee und sieben Kurven), welchen wir an sich gar nicht
beantragt hatten, ebenfalls eine (Teil-)Bewilligung. Diese nützt uns derzeit

aber nicht viel, da
aufgrund des Planfest-
stellungsverfahrens noch
gar nicht feststeht, wann
dieser Abschnitt über-
haupt gebaut werden
soll.
In den Vorjahren gab es
Ende Mai regelmäßig aus
Dresden noch einmal
einen Nachschlag.
Dieser käme zwar defini-
tiv zu spät, die beiden
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Vorhaben noch 2019 angehen zu können, wir hätten aber Planungssicherheit
und könnten im Herbst ausschreiben, um im kommenden Jahr bauen zu
können.
So haben wir in der Woche vor Ostern die Ausschreibung für den Gehweg-
bau in Cunnersdorf sowie den Talblick in Schlegel online gestellt und hoffen
auf gute Ausschreibungsergebnisse.

Der nächste Gellertstadt-Bote erscheint erst wieder in 
4 Wochen also am 18.5.2019

Der hohe Informationsgehalt des Gellertstadt-Botens bringt es mit sich, dass
der Umfang des Hefts häufig dicker ist als geplant. Dies ist aber auch mit

Mehrkosten verbunden. Um einen Teil dieses Geldes wieder einzusparen,
haben wir uns entschieden, den Gellertstadt-Boten am 4.5.19 ausfallen zu
lassen. Sie erhalten mit dem heutigen Amtsblatt also bereits Hinweise auf
Veranstaltungen bis Mitte Mai. Erst in 4 Wochen ist der Bote wieder bei Ihnen
im Briefkasten. Ich bitte um Ihr Verständnis. 
Mit diesen aktuellen Informationen grüße ich Sie zu Ostern ganz herzlich.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister 

Dieter Greysinger

n Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Jahr 2018 wurde durch den Freistaat Sachsen erstmalig Geld
bereitgestellt, um Menschen mit dem kommunalen Ehrenamtsbudget
für ihr bürgerschaftliche Engagement zu ehren. Die Stadt Hainichen
entschloss sich, aufgrund des langen und heißen Sommers, die ehren-
amtlichen Mitarbeiter im Freibad auszuzeichnen. Damals konnten
noch die Stadträte darüber entscheiden. 2019 ist das leider nicht mehr
möglich. Diese Ehrenamtsförderung hat nun der Landkreis übernom-
men. Vom Freistaat Sachsen wurden dafür 200.000,00 € bereitgestellt.
Eine Antragstellung kann deshalb nur noch über den Landkreis erfol-
gen. Zuständige Ansprechpartnerin beim Landratsamt Mittelsachsen
in Freiberg ist

Frau Manuela Nützenadel   
Telefon: 03731 799-3383
Manuela.Nuetzenadel@landkreis-mittelsachsen.de

Zur Vergabe des kommunalen Ehrenamtsbudgets wurde dazu eine
Richtlinie erlassen, die Sie unter www.landkreis-mittelsachsen.de
nachlesen können, ebenso das Antragsformular und Hinweise zum
Antragsverfahren. In einem kurzen Überblick möchte ich Ihnen das
Wichtigste mitteilen:

- Ziele der Förderung sind die Würdigung, Anerkennung, Stabilisie-
rung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements
in seiner Vielfalt.

- Zuwendungsfähig sind Maßnahmen für bürgerschaftliches Enga-
gement im Landkreis.

- Projekte, Maßnahmen und Vorhaben können zuwendungsfähig
sein, wenn sie die Gewinnung von Bürgern für ein Ehrenamt und
deren Ausübung unterstützen und die Anerkennung und Würdi-
gung Ehrenamtlicher vorsehen.

- Zuwendungsempfänger können juristische Personen des privaten
und öffentlichen Rechts sein sowie natürliche Personen.

- Die Zuwendungen werden nur auf Antrag gewährt. Für Vorhaben,
die bereits begonnen wurden, ist eine Förderung ausgeschlossen.

- Die Förderung wird als Zuschuss im Rahmen einer Projektförde-
rung gewährt. 

- Es sind keine Eigenmittel erforderlich. 
- Die Maßnahme muss im jeweiligen Haushaltsjahr begonnen und

abgeschlossen sein.
- Anträge sind mit dem Antragsformular vollständig bis zum

30.04.2019 einzureichen.
- Vorher ist die Zustimmung der Kommune einzuholen und auf dem

Antrag zu vermerken.
- Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. 
- Die Entscheidung über eine Förderung trifft der Verwaltungs- und

Finanzausschuss des Landratsamtes.

Nutzen Sie die Chance, durch eine Antragstellung für das kommunale
Ehrenamtsbudget, Personen im Ehrenamt gebührend zu würdigen. 

Evelyn Geisler
Sachgebietsleiterin Kultur und Sport

n Jahreshauptversammlung des Altstadtfördervereins
Hainichen am 1.4.2019 in der Gaststätte Wintergarten

Einen Großteil der Mitglie-
der konnte der Vorstands-
vorsitzende des Altstadt-
fördervereins Hainichen 
e.V., Donald Bösenberg,
am Abend des 1.4.2019 in
der Gaststätte Wintergar-
ten zur Jahreshauptver-
sammlung begrüßen.
Diesen Verein, der sich
dem Erhalt der Hainiche-
ner Altstadt verschrieben
hat, gibt es mittlerweile

seit knapp 20 Jahren. Donald Bösenberg steht dem Altstadtförderverein seit
rund 15 Jahren vor. Weitere Vorstandsmitglieder sind Thomas Kühn, Matthi-
as Preiß und Dieter Greysinger. 
Besonders in Erscheinung tritt der Verein alljährlich im Frühjahr mit der tradi-
tionellen Reinigung des Areals vom Werner Mausoleum (die nächste diesbe-
zügliche Aktion findet übrigens am 13.4.19 statt) und zum Weihnachtsmarkt
mit einem eigenen Stand, welcher  traditionelle erzgebirgische Bergmanns-
kost anbietet.
Nach dem Rechenschaftsbericht von Donald Bösenberg, folgte die Ausspra-
che sowie der Bericht der Revisionskommission (Wolfram Jahns und Klaus
Burkhardt). Einstimmig wurde dem Vorstand die Entlastung erteilt.
Der Hainichener Bürgermeister informierte über das aktuelle Stadtgesche-
hen, wie den bevorstehenden Breitbandausbau und aktuelle und geplante
Baumaßnahmen in der Stadt.
Natürlich will der Altstadtförderverein auch zum Weihnachtsmarkt 2019
wieder einen Stand betreiben und perspektivisch will man auch einmal in
Hainichens künftiger Partnerstadt Ustek (Tschechien) vorbeischauen.

Dieter Greysinger

Erneuerung vom Mittelpunkt Mittelsachsen

Durch die Firma Drechslerei Wagner aus
Riechberg wurden die Schilder des Mittel-
punktes von Mittelsachsen neu angefertigt.
Da die alten Schilder, trotz mehrmaligem über-
arbeiten, nicht mehr zu gebrauchen waren,
wurden neue angefertigt.
Finanziert wurde die Erneuerung vom Dorf-
budget, welches durch den Stadtrat Haini-
chen zur freien Verfügung gestellt wurde.
Unser besonderer Dank gilt hierbei Andreas
Siefert, dieser hat sich mit liebevoller Hingabe
dem Mittelpunkt gewidmet und die neuen
Schilder angebracht.
Wir möchten alle Bewohner auffordern, ein
besonderes Augenmerk auf den Mittelpunkt
zu legen, denn nicht erst einmal wurden die Schilder durch Unbekannte
beschädigt oder sogar abgetreten.

M. Wolf, Ortsvorsteherin
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n Die Arbeiten an der letzten Hochwasserschadens-
beseitigungsmaßnahme haben am 1.4. begonnen

Mit dem Abfräßen des
alten Straßenbelags be -
gann am 1.4.2019 pünkt-
lich der zweite Bauab-
schnitt der letzten noch
offenen Hochwasserscha-
densbeseitigungsmaß-
nahme des 2013er Hoch-
wassers in unserer Stadt. 
Die gesamte Maßnahme
umfasst den Bereich Bert-
helsdorfer Straße 108-
125. Im Herbst 2018
wurde der erste Bauabschnitt, ebenfalls durch die Fa. Max Bögl Elterlein,
durchgeführt. Dieser umfasste, den stadtauswärtigen Bereich der Berthels-
dorfer Straße. Vom Abzweig nach Langenstriegis bis zum Ende des 1. Bauab-
schnitts wird jetzt, im Frühjahr 2019, die Straßendecke erneuert.
Wenn alles gut läuft, könnte schon in der Woche nach Ostern der Bitumen
eingebaut werden. Dann würden im Mai noch die Hausanschlüsse errichtet
und die Einschränkungen für die Bewohner würden sich ab ca. Anfang Mai in
Grenzen halten.
Während der „heißen Phase“ der Bauzeit, also im April, müssen die Anwoh-
ner mit Einschränkungen leben, denn dann kann man lediglich vom Abend
bis zum Morgen den Baustellenbereich befahren. Selbstverständlich ist im
Fall des Falles sichergestellt, dass Rettungsfahrzeuge auch tagsüber dort
entlang fahren können.
Ende Mai 2019 soll diese Maßnahme abgeschlossen sein. Dann wären,
genau 6 Jahre nach dem 2013er Hochwasser, alle gemeldeten und bestätig-
ten Maßnahmen im Stadtgebiet und in unseren Ortsteilen abgeschlossen.

Bild: Hartmut Stenker, Sachgebietsleiter Bauamt
Dieter Greysinger

n Die Winterstraßenkehrung ist gut angelaufen

Seit Montag, 25.3.2019
fährt eine Kehrmaschine
der Firma Becker
Umweltdienste durch die
Stadt und befreit die
Straßen in Hainichen und
den Ortsteilen vom
Winterdreck. Unterstüt-
zung leistet dabei unser
städtischer Bauhof.
Nach Aussagen des
Vorarbeiters Sandro
Weiß ist die Sache in den

ersten Tagen sehr gut angelaufen und liegt im Zeitplan. Weitestgehend
werden von den Fahrzeughaltern auch die Halteverbotsschilder beachtet.
Bisher musste noch kein Fahrzeug kostenpflichtig umgesetzt werden.
Wollen wir hoffen, dass dies auch in den nächsten Wochen so bleibt und sich
unsere Stadt und auch die Ortsteile zum Osterfest und am Tag vorher bei der
Unterzeichnung der Städtepartnerschaftsvereinbarung mit Ustek gastlich
mit frisch gekehrten Straßen zeigt.

Bild: Sandro Weiß
Text: Dieter Greysinger

n Baumaßnahme „Errichtung Zisterne Falkenau“
Anfang April abgeschlossen

Eine recht „schwere
Geburt“ war die
Baumaßnahme zur
Errichtung einer Zisterne
in Falkenau. Nachdem
der vorhandene  Teich
zur Sicherstellung der
Löschwasserversorgung
regelmäßig für mehrere
tausend Euro
entschlämmt werden
musste, verständigten
sich vor 5 Jahren die

Wehrleitung mit der Stadtverwaltung und dem Ortschaftsrat Gersdorf/Falke-
nau darauf, die Entschlämmung nicht mehr durchzuführen. Stattdessen soll-
te das eingesparte Geld als Grundstock für den Bau einer Zisterne verwen-
det werden.
Zunächst einmal gab es eine recht langwierige Suche nach einem geeigne-
ten Grundstück. Schließlich sollte der Standort der Zisterne mit dem Fahr-
zeug gut zu erreichen sein und so zentral liegen, dass kein zweiter Lösch-
wasserspeicher in Falkenau errichtet werden muss. 
Als dann ein geeignetes Grundstück gefunden war, konnte der Grundstücks-
besitzer nicht davon überzeugt werden, sein Areal an die Stadt Hainichen zu
veräußern. 
Kurzzeitig standen die Bemühungen sogar ganz vor dem Aus und es wurde
erwogen, statt der Errichtung einer Zisterne doch den Wehrteich wieder zu
schlämmen.  Ende 2016 konnte man sich schließlich mit einem anderen
Grundstückseigentümer auf den Erwerb einer Fläche nahe der B 169 eini-
gen.
Schon folgte das nächste Problem: Aufgrund der vielen vorliegenden Anträ-
ge aus dem gesamten Landkreis Mittelsachsen konnte das Landratsamt
2017 keine Bewilligung einer Bezuschussung für das Bauvorhaben ausspre-
chen. Alles musste um ein weiteres Jahr geschoben werden. 
Ein Jahr später war es dann endlich soweit und der ersehnte Fördermittelbe-
scheid ging ein. Den Zuschlag für die Errichtung erhielt schließlich die Fa.
RTW Hainichen. Diese begann im Spätherbst 2018 mit dem Bau. Die Fertig-
stellung erfolgte Ende März 2019. Nun muss nur noch Gras angesät werden
Die Kosten belaufen sich auf rund 63.750 Euro, die zu 75 % gefördert
werden. Damit liegt der Eigenanteil bei rund 16.000 Euro.
Die Zisterne hat ein Fassungsvermögen von 100 m³ und sollte auf jeden Fall
ausreichen, um im Fall des Falles die Löschwasserversorgung in Falkenau
sicherzustellen.

Dieter Greysinger 

n Bordabsenkung im Bereich Feld-/Wiesenstraße
erleichtert künftig gehbehinderten Menschen den
Weg von der Friedrich-Gottlob-Keller- Siedlung 
in die Stadt

Seit geraumer Zeit wird
regelmäßig der Wunsch
an die Stadtverwaltung
herangetragen, mit Bord-
absenkungen die Benut-
zung der Gehwege, ins -
besondere für ältere und
gehbehinderte Men -
schen, zu erleichtern.
Im Rahmen des Breit-
bandausbaus können
hier im kommenden Jahr
hoffentlich gleich mehre-
re Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden und an vielen Stellen Bord-
steinabsenkungen durchgeführt werden.
Die Friedrich-Gottlob-Keller Siedlung ist das größte innerstädtische Wohn-
gebiet. Leider gibt es dort seit vielen Jahren keine Verkaufsstelle mehr. Die
Bewohner müssen also zum Einkaufen in Richtung EDEKA-/Nettomarkt über
die Wiesen- und die Gerichtstraße laufen.
Mit der Bordsteinabsenkung an der Ecke Wiesenstraße/ Feldstraße wird
dieser Weg für Menschen mit Rollator bzw. Rollstuhl ein ganzes Stück
erleichtert. 
Ende März 2019 wurde durch die Fa. RTW dort eine Bordsteinabsenkung
vorgenommen und damit Wünsche aus der Bevölkerung und aus den Reihen
des Stadtrats umgesetzt.

Dieter Greysinger
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n Öffentliche Bekanntmachung

der Stadt Hainichen über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die
Wahl des Europäischen Parlaments und der stattfindenden Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 

1. Das Wählerverzeichnis für die Europawahl und die Kommunalwahlen für
die Wahlbezirke der Stadt Hainichen wird in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis
10. Mai 2019 während der allgemeinen Öffnungszeiten:
Montag: von 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: von 09:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag: von 09:00 bis 12:00 Uhr
im Rathaus, Markt 1, 09661 Hainichen  Zimmer: 108 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht in das Wählerverzeichnis
zu nehmen, um die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu überprüfen. Sofern ein
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will,
hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Innerhalb der Frist zur
Einsichtnahme sind die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis durch
Wahlberechtigte und das Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerver-
zeichnis zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des
Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht. Die Auszüge dürfen
nur für diesen Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten nicht zugäng-
lich gemacht werden.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann innerhalb der unter Punkt 1 genannten
Öffnungszeiten, spätestens bis zum 10. Mai 2019 bis 12:00 Uhr, bei der
Stadtverwaltung Hainichen (Wahlbehörde), Markt 1,09661 Hainichen 
Zimmer: 108
Einspruch einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen. Der
Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift
eingelegt/gestellt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht of-
fenkundig sind, hat der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel
beizufügen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten
bis spätestens zum 5. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung für die
Europawahl und die Kommunalwahlen. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberech-
tigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen bzw.
die Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er nicht
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat.
Die Kommunalwahlen und die Europawahlen finden gleichzeitig statt.
Wahlberechtigte, die bei den Kommunalwahlen und bei der Europawahl
durch Briefwahl wählen wollen, müssen jeweils gesonderte Wahlbriefe
absenden.

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
4.1 die in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten.
4.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die
Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses
versäumt haben,

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Antragsfrist entstanden ist,

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist. 

5.   Wahlscheine können vom im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten bis zum 24. Mai 2019, 18:00 Uhr, bei der 
Stadtverwaltung Hainichen, Rathaus, Markt 1, 09661 Hainichen 
Zimmer: 108
mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Eine fern-
mündliche Beantragung ist unzulässig. Die Schriftform gilt auch durch
Telefax, Telegramm oder E-Mail als gewahrt.  

Im Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt
werden. Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen die bean-
tragten Wahlscheine nicht zugegangen sind, können bis zum Tag vor der
Wahl, 12.00 Uhr, neue Wahlscheine beantragen. Verlorene und nicht
rechtzeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch die Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
Im Antrag sind die Anschrift des Wahlberechtigten und sein Geburtsda-
tum oder die laufende Nummer, unter der er im Wählerverzeichnis
geführt wird, anzugeben. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte
können aus den unter Nr. 4.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung von Wahlscheinen noch bis zum Wahltag,
15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen bei den Kommunalwahlen stellt,
ausgenommen er ist als Hilfsperson eines Wahlberechtigten mit Behin-
derung tätig, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinde-
rungen kann sich für die Antragstellung der Hilfe einer anderen Person
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

6. Dem Wahlschein sind beizufügen
- der/die amtlichen Stimmzettel
- der/die amtlichen Stimmzettelumschläge
- der/die amtlichen Wahlbriefumschläge sowie
- das Merkblatt zur Briefwahl
Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe bei persönlicher
Abholung der Wahlunterlagen an Ort und Stelle oder in einem beliebigen
Wahlbezirk des zuständigen Wahlkreises/Wahlgebietes oder durch
Briefwahl wählen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln
in den Stimmzettelumschlägen und den Wahlscheinen getrennt für die
Europawahl und die Kommunalwahlen so rechtzeitig an die angegebene
Stelle absenden, dass die Wahlbriefe für die Europawahl und die
Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr einge-
hen. Die Wahlbriefe können auch bei den auf den Wahlbriefen angege-
benen Stellen abgegeben werden. Später eingehende Wahlbriefe
werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.
Nähere Hinweise sind dem Merkblatt zur Briefwahl, das mit den Brief-
wahlunterlagen übergeben wird, zu entnehmen.

7. Informationen zum Datenschutz
Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche Informati-
on der Betroffenen im Sinne von Artikel 13 der Datenschutz-Grundver-
ordnung über die für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses und für
die Erteilung eines Wahlscheins verarbeiteten personenbezogenen
Daten.
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgende
Rechte zu:
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten

(Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung)
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personen-

bezogenen Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Daten-

schutz-Grundverordnung)
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener

Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)
Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschriften,
insbesondere durch die Vorschriften über das Recht auf Einsichtnahme
in das Wählerverzeichnis und den Erhalt einer Kopie, § 4 des Euro-
pawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes i. V. m. § 20
der Europawahlordnung; § 4 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes i. V.
m. § 8 Absatz 2 und 3 der Kommunalwahlordnung, durch die Vorschrif-
ten über den Einspruch und die Beschwerde gegen das Wählerverzeich-
nis, § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgeset-
zes i. V. m. §§ 21 und 22 der Europawahlordnung; § 4 Abs. 3 und 4 der
Kommunalwahlordnung i. V .m. § 9 Absatz 1 der Kommunalwahlwahl-
ordnung und die Löschungsfristen (siehe Punkt 10.5). Sind Sie der
Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
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Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie Ihre Beschwerde an den
Sächsischen Datenschutzbeauftragten (Postanschrift: Sächsischer
Datenschutzbeauftragter, Postfach 12 00 16, 01001 Dresden; E-Mail:
saechsdsb@slt.sachsen.de) richten.

Hainichen, den 05. April 2019

Dieter Greysinger, Bürgermeister

Stadt Hainichen                                                          

n Wahlbekanntmachung
                                                                                   
Am 26. Mai 2019 finden in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum 9. Europäischen Parlament und im Freistaat Sachsen die allgemeinen Kommunal-
wahlen statt.

                                                                            
1. In der Stadt Hainichen werden hiernach              

die Europawahl                                                   
die Wahl des Stadtrates und                              
die Wahl des Kreistages                                    
sowie                                                                    
die Ortschaftsratswahlen                                  
gemeinsam und in denselben Wahlräumen durchgeführt.
                                                                            

2. Die Stadt Hainichen ist in folgende 10 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt:
                                                       
Wahlbezirk: 280                             Wahlraum:   
                                                       DRK Kreisverband
                                                       Feldstaße 6
                                                       09661 Hainichen

Am Damm                                                            
Am Wehr                                                              
Auenstraße                                                           
Bergstraße                                                           
Brüderstraße                                                        
Dammstraße                                                        
Falkenauer Straße                                                
Feldstraße                                                            
Friedrich-Gottlob-Keller-Siedlung                        
Kastanienring                                                       
Marktstraße                                                          
Mittweidaer Straße                                               
Mühlweg                                                              
Obere Berghäuser                                                
Pappelweg                                                           
Querstraße                                                           
Striegisweg                                                          
Untere Berghäuser                                               
Unterer Mühlgraben                                             
Zu den Eichen                                                      

Wahlbezirk: 281                             Wahlraum:   
                                                       DRK Kindertagesstätte "Storchennest"
                                                       Ottendorfer Hang 7 - 9
                                                       09661 Hainichen

Am Rahmenberg                                                  
Am Sportforum                                                    
Heldental                                                              
Mittelstraße                                                          
Nossener Straße                                                  
Obere Mittelstraße                                               
Ottendorfer Hang                                                 
Ottendorfer Straße                                               
Pflaumenallee                                                      
Salzstraße                                                            

Wahlbezirk: 282                             Wahlraum:   
                                                       Gellert-Museum
                                                       Oederaner Straße 10
                                                       09661 Hainichen

Am Bad                                                                
Am Park                                                               
An den Stufen                                                      
An der Mühle                                                        
Badergasse                                                          
Brauhofstraße                                                      
Brückenstraße                                                     
Friedhofstraße                                                      

Kohlengasse                                                        
Kupferschmiedegasse                                         
Lerchenweg                                                         
Lindenweg                                                           
Mühlstraße                                                           
Neumarkt                                                             
Oederaner Straße                                                
Schneiderhäuserweg                                           
Spülgasse                                                            
Talstraße                                                              
Thomas-Münzer-Siedlung                                   

Wahlbezirk: 283                             Wahlraum:   
                                                       DRK Altenpflegeheim
                                                       Ziegelstraße 25
                                                       09661 Hainichen

August-Bebel-Straße                                           
Äußere Gerichtsstraße                                         
Berthelsdorfer Straße                                           
Frankenberger Straße 1 - 24, 26, 28, 30, 32 - 60 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße                             
Gabelsbergerstraße                                             
Goethestraße                                                       
Gottlob-Keller-Straße                                           
Käthe-Kollwitz-Straße                                          
Kurze Straße                                                        
Michael-Meurer-Straße                                        
Siedlungsweg                                                      
Steinweg                                                              
Südstraße                                                            
Weststraße                                                           
Ziegelstraße                                                                                                                                     
Wahlbezirk: 284                             Wahlraum:   
                                                       Friedrich-Gottlob-Keller-Oberschule
                                                       Lutherplatz 6
                                                       09661 Hainichen

Albertstraße                                                         
Bahnhofsplatz                                                      
Bahnhofstraße                                                     
Ernst-Thälmann-Straße                                       
Franz-Hübsch-Straße                                          
Friedelstraße                                                        
Gartenstraße                                                        
Gellertplatz                                                           
Gellertstraße                                                        
Georgenstraße                                                     
Gerichtsstraße                                                     
Heinrich-Heine-Straße                                         
Hospitalstraße                                                      
Karlstraße                                                             
Lutherplatz                                                           
Markt                                                                    
Neubau                                                                
Oberer Mühlgraben                                              
Oberer Stadtgraben                                             
Poststraße                                                            
Schulstraße                                                          
Turnerstraße                                                         
Unterer Stadtgraben                                            
Wiesenstraße                                                       
Zur Plüschweberei                                               
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Wahlbezirk: 285                             Wahlraum:   
                                                       Dorfgemeinschaftshaus Bockendorf
                                                       Hauptstraße 47
                                                       09661 Hainichen

Am Eulenbach                                                      
Am Sportplatz                                                      
Hauptstraße                                                         
Schäfereistraße                                                                                                                                
Wahlbezirk: 286                             Wahlraum:   
                                                       Feuerwehrgerätehaus Cunnersdorf
                                                       Am Steig 11  
                                                       09661 Hainichen                                                                            
Am Pahlbach                                                        
Am Steig                                                              
Bergweg                                                               
Cunnersdorfer Straße                                          
Freiberger Straße                                                 
Ziegerhäuser                                                                                                                                    
Wahlbezirk: 288                             Wahlraum:   
                                                       Feuerwehrgerätehaus Gersdorf
                                                       Chemnitzer Straße 2
                                                       09661 Hainichen                                                                            
Allee                                                                     
Chemnitzer Straße                                               
Döbelner Straße                                                   
Frankenberger Straße 31 - 31 B, 62 - 72              
Friedhofsweg                                                       
Irbersdorfer Straße                                               
Oberer Dorfweg                                                   
Ringstraße                                                            
Rößnerweg                                                                                                                                      
Wahlbezirk: 289                             Wahlraum:   
                                                       Dorfgemeinschaftshaus Riechberg
                                                       Dorfstraße 7a
                                                       09661 Hainichen                                                                            
Dorfstraße                                                            
Hammermühle                                                     
Hammerweg                                                        
Häuserweg                                                           
Pappelallee                                                          
Siegfried                                                               
Striegistalstraße                                                                                                                               
Wahlbezirk: 290                             Wahlraum:   
                                                       Dorfgemeinschaftshaus Schlegel
                                                       Schlegeler Straße 18
                                                       09661 Hainichen                                                                            
Am Gewerbegebiet                                              
Am Viebich                                                           
Gutsweg                                                              
Kratzmühler Straße                                              
Schlegeler Straße                                                 
Schmale Gasse                                                    
Sonnenblick                                                         
Steyermühle                                                         
Straße des Friedens                                             
Talblick                                                                 
Waldblick                                                             
                                                                            
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 
5. Mai 2019 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.
Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpikto-
gramm gekennzeichnet.                 
Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während
der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung, Markt 1, 09661
Hainichen, Meldebehörde zur Einsichtnahme aus.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um
15:00 Uhr im Rathaus, Markt 1, Ratsstube zusammen.
                                                                            

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler
haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis
- Unionsbürger einen gültigen Identitätsnachweis - oder Reisepass zur
Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
                                                                            
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die folgende Farben haben:

Wahl zum Europäischen Parlament:                    weißlich
Stadtratswahl:                                                      gelb
Kreistagswahl:                                                      rosa
Ortschaftsratswahl Bockendorf:                          violett
Ortschaftsratswahl Cunnersdorf:                         violett
Ortschaftsratswahl Eulendorf:                             grün
Ortschaftsratswahl Gersdorf / Falkenau:             violett
Ortschaftsratswahl Riechberg / Siegfried:           violett
Ortschaftsratswahl Schlegel:                               violett
                                                                            
Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jeder Wähler
erhält bei Betreten des Wahlraumes die Stimmzettel ausgehändigt, für
die er wahlberechtigt ist. Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer
Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum
gekennzeichnet und einzeln in der Weise gefaltet werden, dass seine
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht gefilmt
oder fotografiert werden.
                                                                            
3.1.Für die Europawahl werden weiße Stimmzettel verwendet.

Jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die
Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeich-
nung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge
und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten
einen Kreis für die Kennzeichnung.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rech-
ten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf eine andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem
Wahlvorschlag sie gelten soll.

3.2.Repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Europäischen
Parlament 
Im Briefwahlbezirk (B928) kommt es  zur Durchführung der repräsen-
tativen Wahlstatistik. Hierfür werden speziell gekennzeichnete
Stimmzettel, bei denen über einen Kennbuchstaben das Geschlecht
und die Altersgruppe verschlüsselt sind, verwendet.
Geregelt ist dieses Verfahren im Gesetz über die allgemeine und die
repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen Bundestag
und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments
aus der Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistikgesetz – WStatG)
vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S. 1023), zuletzt geändert durch Artikel 1a
des Gesetzes vom 27. April 2013 (BGBl. I S. 962).
Die repräsentative Wahlstatistik bildet die Basis für eine wahlpoliti-
sche und soziologische Analyse der Wahlergebnisse und vermittelt
ein spezifisches Bild der politischen Willensäußerung.

                                                                            
Eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ist ausgeschlossen,
indem:
• die ausgewählten Urnen-/Briefwahlwahlbezirke mindestens 400

Wahlberechtigte/Wähler/-innen umfassen müssen.
• die Geburtsjahrgänge zu so großen Gruppen zusammengefasst

werden, dass keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten
möglich sind.

• die Wählerverzeichnisse und die gekennzeichneten Stimmzettel
nicht zusammengeführt werden dürfen.

• die Auszählung der Stimmzettel im Wahllokal zunächst ohne
statistische Auswertung erfolgt. Diese wird im Nachgang unter
dem Schutz des Statistikgeheimnisses ohne Nutzung des
Wählerverzeichnisses im Statistischen Landesamt des Freistaa-
tes Sachsen durchgeführt.

• wahlstatistische Erhebungen nur von Gemeinden vorgenommen
werden dürfen, bei denen durch Landesgesetz eine Trennung
der Statistikstelle von anderen kommunalen Verwaltungsstellen
sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation
und Verfahren gewährleistet ist.

• die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik nur für den Frei-
staat Sachsen und nicht für einzelne Wahlbezirke veröffentlicht
werden.

                                                                            
3.3.Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Stadtrat, Kreistag und zum

Ortschaftsrat jeweils drei Stimmen.
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Amtliche Bekanntmachungen

Der Stimmzettel enthält für die Stadtratswahl, Kreistagswahl und
Ortschaftswahl in der Ortschaft Gersdorf / Falkenau unter fortlau-
fender Nummer
1. die für den Wahlkreis zugelassenen Wahlvorschläge unter Anga-

be ihrer Bezeichnung und in der gemäß§ 19 Absatz 5 bis 7
KomWO bestimmten Reihenfolge.

2. die Familiennamen, Vornamen sowie Beruf oder Stand der
Bewerber in der zugelassenen Reihenfolge. Bei der Kreistags-
wahl sind ferner die Postleitzahl und der Wohnort entsprechend
der nach § 20 Abs. 2 KomWO bekanntgemachten Anschrift
angegeben.
Es können nur Bewerber gewählt werden, deren Namen im
Stimmzettel aufgeführt sind. Der Wähler kann seine Stimmen
Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben (pana-
schieren) und einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben
(kumulieren). Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,
dass er auf dem Stimmzettel den oder die Bewerber, dem oder
denen er seine Stimme(n) geben will, durch Ankreuzen oder auf
andere eindeutige Weise kennzeichnet.

Der Stimmzettel enthält für die Ortschaftsratswahlen in den
Ortschaften Bockendorf, Cunnersdorf, Eulendorf und Schlegel
1. Einen zugelassenen Wahlvorschlag unter Angabe der Bezeich-

nung,
2. die Familiennamen, Vornamen sowie Beruf oder Stand der

Bewerber in der zugelassenen Reihenfolge. 
3. drei freie Zeilen. Es können Bewerber, deren Namen im Stimm-

zettel aufgeführt sind und andere wählbare Personen gewählt
werden. Der Wähler kann jedem Bewerber und jeder anderen
Person nur eine Stimme geben. Er gibt seine Stimmen in der
Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel Bewerber durch Ankreu-
zen oder auf andere eindeutige Weise, andere Personen durch
eindeutige Benennung als gewählt kennzeichnet. 

Der Stimmzettel enthält für die Ortschaftsratswahl in der Ortschaft
Riechberg / Siegfried drei freie Zeilen. Der Wähler kann jeder ande-
ren wählbaren Person nur eine Stimme geben, indem er sie durch
eindeutige Benennung als gewählt kennzeichnet.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk
sind öffentlich.
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäftes möglich ist.

5. Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit
jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich für den Antrag auf Erteilung
eines Wahlscheines gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rück-
seite der Wahlbenachrichtigung. Die Wahlscheine sind von unterschied-
licher Farbe und werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen
erteilt.
Es sind jeweils gesonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusen-
den.
                                                                            
5.1.Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können

an der Wahl in dem Kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises
oder
• durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehör-
de die folgenden Unterlagen beschafften:
• einen amtlichen weißen Wahlschein,
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für die Europa-

wahl,

• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Europa-
wahl,

und
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem die

Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, aufgedruckt
ist.

                                                                      
5.2.Für die Kommunalwahlen wird ein Wahlschein ausgestellt, der in

einem beliebigen Wahlraum des zuständigen Wahlgebietes in der
Stadt, für den der Wahlschein ausgestellt ist, gültig ist.
Der Wahlschein für die Kommunalwahlen ist von hellblauer Farbe.
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen
besitzen, können an den Wahlen
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für sie

zuständigen Wahlgebiets
oder
• durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehör-
de die folgenden Unterlagen beschaffen:
• einen amtlichen hellblauen Wahlschein,
• einen amtlichen gelben Stimmzettel für die Stadtratswahl,
• einen amtlichen violetten / grünfarbenen Stimmzettel für die

Ortschaftsratswahl,
• einen amtlichen rosa Stimmzettel für die Kreistagswahl,
• einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag
und
• einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag, auf dem die

Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist , aufgedruckt
ist.

                                                                            
5.3.Die orangenen und hellroten Wahlbriefe mit den jeweils dazugehö-

renden Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen Stimmzettel-
umschlägen und den unterschriebenen Wahlscheinen so rechtzeitig
an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebenen Stellen getrennt
für die Europawahl und die Kommunalwahlen übersenden, dass sie
hinsichtlich der Europawahl dort spätestens am Wahltag bis
18:00 Uhr und hinsichtlich der Kommunalwahlen dort späte-
stens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Später eingehende
Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. Wahlbriefe
können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgege-
ben werden.

                                                                            
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persön-

lich ausüben.
Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen
Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft zum Europäischen
Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder lesen kann oder durch
körperliches Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein abzugeben,
kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson ist
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestel-
lung von der Wahl der anderen Person erlangt.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
                                                                            

Hainichen, am 05.04.2019                                          
                                                                            
                                                       

Dieter Greysinger                                                        
Bürgermeister

Termine für die nächsten Gellertstadt-Boten:
Beiträge können per E-Mail an  cornelia.morgenstern@hainichen.de eingereicht werden.

Erscheinungstag                                        Redaktionsschluss

18.05.2019                                                                  06.05.2019
01.06.2019                                                                  20.05.2019
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Mitteilungen der Stadt 

Öffnungs- und Sprechzeiten der Stadtverwaltung

Stadtverwaltung Hainichen • Markt 1 • 09661 Hainichen
Tel. 037207 60-170 • Fax 037207 60-112
Bereitschaftsdienst: 0174-6599565

BürgerbüroMontag, Mittwoch, Freitag09.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag                                   09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag                              09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
1. Samstag im Monat              09.00 bis 11.00 Uhr

Fachabteilungen und Ausstellung: 
„Der rastlose Geist – Friedrich Gottlob Keller“:
Montag, Freitag                       09.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag                                   09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch                                 geschlossen
Donnerstag                              09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr

n Standesamtliche Nachrichten

Geburt

22.03.2019      Mats Siebenharr, wohnhaft in Hainichen

Trauung

30.03.2019      Björn Petrik & Susanne Fritzsche, wohnhaft in Leipzig

Sterbefall

27.03.2019      Anneliese Mai, geb.1930, Hainichen

Sitzungstermine

n  Sitzung des Stadtrates

      Mittwoch, den 22.05.2019

Sitzungsbeginn, -ort und Tagesordnung werden im Schaukasten am
Rathaus und in den Ortsteilen bekannt gegeben.

n  Sitzung der Ortschaftsräte

Bockendorf                                   Dienstag, den 07.05.2019 
Cunnersdorf                                  Donnerstag, den 02.05.2019 
Eulendorf                                      Montag, den 13.05.2019 
Gersdorf -Falkenau                       Donnerstag, den 09.05.2019 
Riechberg-Siegfried                      Montag, den 13.05.2019 
Schlegel                                       Dienstag, den 07.05.2019 

Sitzungsbeginn, -ort und Tagesordnung werden im Schaukasten am
Rathaus und in den Ortsteilen bekannt gegeben.

INFORMATIONEN

Aus unseren Kindertagesstätten und Schulen

A
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)
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Informationen

n   Gellert-Museum Hainichen

Oederaner Straße 10, 09661 Hainichen
Tel.: 037207 2498, Fax: 037207 65450
Internet: www.gellert-museum.de
Bibliothek online: http://hainichen.bbopac.de
E-Mail: info@gellert-museum.de
News: www.museen-mittelsachsen.de

Die Einrichtung wird durch den Kulturraum Erzgebirge-
Mittelsachsen institutionell gefördert, mitfinanziert durch
Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten
des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.

Öffnungszeiten: So. bis Do. 13.00 – 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Führungen, Bibliotheks- und Sammlungsnutzung
bitte im Voraus anmelden.
Sonstige, fachliche Anfragen bitte schriftlich an
o.g. Adresse

Ausstellungen 

14. April bis 13. Oktober 2019 
»Wortspiegelbilder« - Kabinettausstellung mit
Arbeiten aus der Sammlung von Ines Arnemann,
Klaus Hirsch, Günter Hofmann, Dagmar Ranft-
Schinke und Harald Metzkes zu Fabeln von Iwan
Krylow und Leonardo da Vinci

27. Januar bis 5. Mai 2019
Gudrun Höritzsch, Wilischthal: »Parcours«.
Zarte Farbigkeit, verspielte Formen, Perspektiv-
wechsel zwischen Innen und Außen – die viel-
schichtige Bilderwelt der Künstlerin ist einfühlsam
und bunt.
»Um eine Form zu zerbrechen, muss erst mal
etwas in eine Form gebracht werden … Graphik,
Zeichnung und Malerei durchdringen einander
und geben ein Mehr als die Summe der Teile.
Auch das ist nicht nur formaler Stilwille, das ist
eine inhaltliche Aussage«, sagte Hans Brinkmann
zur Eröffnung den über 50 Interessenten. Das
Collagieren und die Wiederverwendung von
Druckstockstücken ist ebenfalls für die
Designlampen die bevorzugte Methode. Unter-
schiedliche Alltags- und Spielobjekte stehen für
den Rundgang zur Wahl, um den Gedankenaus-
tausch (nicht nur mit Kindern!) anzuregen.  

Julius Herrmann Werners Geburtstag
Am 27. März vor 200 Jahren ist er geboren worden.
In welchem Wohnhaus lässt sich wegen fehlender
Akten nicht eindeutig feststellen, sein Vater besaß
zu dieser Zeit mindestens zwei. Eines verkaufte er
nach dem Stadtbrand 1832, erwarb aber dafür die
beiderseits neben seinem Haus in Marktnähe gele-
genen Brandstellen. Er ließ Markt 10 neu aufbauen
und legte zwei Grundstücke zusammen, um ein
großzügiges Ensembles, heute Marktstr. 2, zu
errichten. Zu beiden Häusern gehörten Hinter- und
Seitengebäude. Die Anwesen erbte Julius Herr-
mann Werner, er stürzte sich dennoch schnell in
eigene Bauvorhaben und Unternehmungen. Davon
wird im Laufe des Jahres noch die Rede sein. Mit
einer Rätsel- und Malaktion am Geburtstag (zudem
der Internationale Theatertag) durch das Museums-
team, unterstützt von dem Pantomimen Hilmar
Messenbrink, sollte das „Laufpublikum“ auf den
umtriebigen, zufällig auch höchst theaterbegeister-
ten Jubilar aufmerksam gemacht werden. Wir
bedanken uns bei allen, die die Aktion unterstützt,
sich aktiv beteiligt haben und für die bereitwilligen
Genehmigungen seitens der Stadt und der Eigentü-
mer Markt 12.

Ostersonntag/Ostermontag 21./22. April 2019,
13 bis 17 Uhr 
Individuelles Kreativangebot für junge Gäste: »So
ein Geeier!« – Tanzende Linien auf eierförmigen
Elementen, inspiriert von der Parcours-Sonderaus-
stellung. 
Eintritt: regulär

Thilo Krause mit Peter-Huchel-Preis für "Was
wir reden, wenn es gewittert" geehrt
»Bei Thilo Krause stehen die Dinge im Licht:
Transparenz, Klarheit, karge Fülle sind die Kenn-
zeichen seiner Lyrik. Bei ihm kommen die alltägli-
chen Momente zur Sprache, aber in einer Spra-
che, die nicht alltäglich ist, sondern aus der
Verdichtung ihre Stärke zieht«, heißt es in der
Jurybegründung. Der Autor ist 2017 im Gellert-
Museum Hainichen mit dem Literaturpreis des
Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen ausge-
zeichnet worden. Sein Preisgeld stiftete er dem
Museum. Im vergangenen Jahr ist es für das inter-
nationale Kunstprojekt mit Kindern der Port
Edward Primary School in Südafrika eingesetzt
worden. Wir gratulieren.

Ausstellungsrundgänge 
bis 30 Teilnehmer
• »Weisheit, Tugend und Glückseligkeit«.

Gellert und seine Zeit.
• »Die Wahrheit durch ein Bild zu sagen …«

Fabeln in Wort und Bild.
Individuell
• »Gellerts Wundertüte«, ein kreativer Kindermu-

seumsführer für Wissbegierige ab 6 Jahre.
• »Denkzettel« für gewitzte Köpfe, um rätsel-

haften Dingen auf die Spur zu kommen.
Kreatives/Informatives 
bis 12 Teilnehmer
• »Eins und sonst keins«. Experimente für

Neugierige ab 4 Jahre.
• »Hofschneiderei«. Textilcollagen für Designer

ab 6 Jahre.
• »Mein Buchzeichen«. Exlibris mit Feder und

Tusche für Bücherwürmer ab 6 Jahre.
• »Metamorphosen«. Schriftentwicklung seit

der Antike.
• »Experimentelles Papierschöpfen«. Work-

shop.
• »Der rastlose Geist«. Der Holzschlifferfinder

Friedrich Gottlob Keller (1816–1895) und die
Kirschkerne. 

Stadtführungen

PARKSPAZIERGANG IN HAINICHEN
»Der Garten ist eine Welt im Kleinen, ist erfassba-
re Natur. Uns obliegt es, seine geheimen Gesetze
zu entdecken.« (Baudelaire)
Im englischen Landschaftsgarten trifft der Blick
immer wieder auf harmonisch arrangierte Baum-
gruppen und Solitärbäume. Entstehungsge-
schichte und Besonderheiten der Hainichener
Parkanlage vermittelt eine Führung, die sich zu
jeder Jahreszeit lohnt. 
SPUREN AUS DER VERGANGENHEIT
Bau- und Alltagsgeschichte(n) aus der Zeit von
1750 bis etwa 1900: Der Stadtrundgang folgt
gedanklich den Tagebuchaufzeichnungen eines
Tuchmachers, der im 19. Jahrhundert in Haini-
chen lebte. 
WEG DER EWIGKEIT
»Wer seine Stunde hier anwendet, erlernt den
Weg der Ewigkeit.« (Gryphius)
Kulturhistorische Betrachtungen auf dem Neuen
Friedhof Hainichen. 

Für Kinder und Familien

WAS STEINE ERZÄHLEN
Ein Entdeckerrundgang durch die Hainichener
Innenstadt. 
Vorschul- und Schulprogramme
Regelmäßige Angebote finden Sie mit ausführli-
chen Beschreibungen und Lehrplanbezügen unter
www.gellert-museum.de > Museumspädagogik.

© G. Höritzsch: Parcours. Monotypie, Tusche,
Kreide, Bleistift, 2011

Diese Collage von Omari gehört neben zahlrei-
chen anderen Hainichener Beiträgen zu nahezu
500 Miniaturen im Format 7 x 5, einem Mail-Art-
Projekt von Hans Heß 2017, zu sehen bis 2. Juni
im Heinrich-Hartmann-Haus Oelsnitz Donnerstag
von 9 bis 17 Uhr (außer am 30.5.), Freitag bis
Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

© Autor
im Gellert-
Museum
Hainichen
2017,
KREMS/D.
Lorenz
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n   Webschule, Albertstraße 1

SCHAUFENSTER HEIMATMUSEUM 
HAINICHEN
Terminvereinbarung für »handfeste, objektive«
Einblicke in die regionalgeschichtlichen Samm-
lungsbestände im Gellert-Museum Hainichen.

verlängert bis 31. Oktober 2019
»Tapetenfabrik Europa – Musterhaftes aus Haini-
chen«. 
Modernität in der Lebens- und Arbeitswelt von
Ottokar Johann Vaclav Anderlik (1870–1945)

n   Öffnungszeiten der Stadtbibliothek

Montag         geschlossen
Dienstag       10.00  - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch      13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag   10.00  - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag          10.00 - 14.00 Uhr
Samstag       09.00 - 11.00 Uhr

Tel.: 037207 53076,  bibliothek@hainichen.de
Internet: www.hainichen.bbopac.de
www.onleihe.de/bibo-on

n   Öffnungszeiten Lehrschwimmhalle

Die Lehrschwimmhalle hat für die Öffentlichkeit zu
folgenden Zeiten geöffnet: 

Mittwoch 18:30 - 21.30 Uhr 
Samstag 14.00 - 16.00 Uhr 
Sonntag  14.00 - 16.00 Uhr 

Eintritt: 
Erwachsene 4,00 Euro / 2 Zeitstunden 
Kinder/Schüler 2,00 Euro / 2 Zeitstunden

Die Lehrschwimmhalle kann auch privat oder
gewerblich genutzt werden. Anmeldungen bitte bei
Frau Geisler (Tel: 037207 60-167; E-Mail:
Evelyn.Geisler@Hainichen.de)

n   Öffnungszeiten im Tuchmacherhaus

mittwochs 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Zusätzliche Öffnungszeiten sind nach 
Vereinbarung möglich. Tel.: 88855; 
e-mail: tuchmacher-hc@t-online.de

Bereitstellung des Vereinsraumes für Zusammenkünf-
te und Feiern jeglicher Art gegen Unkostenbeitrag 

n   Öffnungszeiten des Gästeamtes

Montag – Freitag 09.00 - 17.00 Uhr
Samstag 09.00 - 12.00 Uhr
Sonntag geschlossen
Feiertage geschlossen
Tel.: 037207 656209 
e.-mail: info@gaesteamt-hainichen.de

•     Gäste/Besucherauskunft  allgemein
•     Information über Sehenswürdigkeiten der 
      Stadt Hainichen und Umgebung
•     Verkauf von Souvenirs    
•     Bücher über die Stadt Hainichen
•     Informationen zu Veranstaltungen   
•     Beratung über Ausflugsziele in der Region 
•     Gaststättenauskunft/ Übernachtung
•     Kontaktvermittlung zu Vereinen der Stadt
•     Veranstaltungskalender online 

n   Öffnungszeiten Camera obscura

Die camera obscura ist geöffnet: 
Montag bis Sonntag: von 11.00 - 16.00 Uhr

Terminvereinbarungen werden im Gästeamt unter
Tel. 037207 656209 entgegengenommen.
Während der Öffnungszeiten sind die Mitarbeiter
der Camera obscura unter 0152 220 149 86
erreichbar.

Informationen

n    Notrufe

Polizei                                                       110
Feuerwehr                                                 112
DRK-Rettungsdienst                                112
Ärztlicher Notdienst                                  112
Kassenärztlicher Notfalldienst          116 117

n    Zahnärztlicher Notfalldienst

Mittweida und Hainichen sind ein Notdienst-
kreis. Die eingeteilte Praxis ist für beide Orte
zuständig. 

20.04.19     9.00 Uhr - 11.00 Uhr         
Praxis Dr. Rainer Voigt
Lauenhainer Straße 57, Mittweda
03727-3465

21.04.19     9.00 Uhr - 11.00 Uhr         
Praxis Dr. Frank Petrich
Bismarckstraße 18, Rochlitz
03737-42909

22.04.19     9.00 Uhr - 11.00 Uhr         
Praxis Beate Heilmann
Poststraße 21, Mittweida
03727-979444

27.04.19     9.00 Uhr - 11.00 Uhr
28.04.19     9.00 Uhr - 11.00 Uhr         
Praxis Evelyn Radtke
Bismarckstraße 4a, Rochlitz
03737-47388

01.05.19     9.00 Uhr - 11.00 Uhr         
Praxis Dr.med.dent. Carolina Urban
Robert-Koch-Str. 6, Kriebstein            
034327-92259

04.05.19     9.00 Uhr - 11.00 Uhr         
Praxis Dr.med. Gudrun Ahnert
Grüner Ring 6 Milkau, Erlau
03737-45235

05.05.19     9.00 Uhr - 11.00 Uhr         
Praxis Dr.med.dent. Thoralf Meusel
Kopernikusstr. 45, Frankenberg
037206-4180

n    Apotheken – Notdienstbereitschaft: 

21.04.19     Ratsapotheke, Mittweida
22.04.19     Merkur-Apotheke, Mittweida
23.04.19     Luther-Apotheke, Hainichen
24.04.19     Rosenapotheke, Mittweida
25.04.19     Löwen-Apotheke, Frankenberg
26.04.19     Sonnen-Apotheke, Mittweida

27.04.19     Apotheke am Bahnhof, Hainichen
28.04.19     Stadt- und Löwen-Apotheke, 
                   Mittweida
29.04.19     Löwen-Apotheke, Mittweida
30.04.19     Ratsapotheke, MIttweida
01.05.19     Katharinen-Apotheke, Frankenberg
02.05.19     Löwen-Apotheke, Frankenberg
03.05.19     Rosen-Apotheke, Hainichen
04.05.19     Ratsapotheke, Mittweida
05.05.19     Merkur-Apotheke, Mittweida
06.05.19     Luther-Apotheke, Hainichen
07.05.19     Rosenapotheke, Mittweida
08.05.19     Katharinen-Apotheke, Frankenberg
09.05.19     Sonnen-Apotheke, Mittweida
10.05.19     Apotheke am Bahnhof, Hainichen
11.05.19     Stadt- und Löwen-Apotheke, 
                   Mittweida
12.05.19     Katharinen-Apotheke, Frankenberg
13.05.19     Sonnen-Apotheke, MIttweida
14.05.19     Löwen-Apotheke, Frankenberg
15.05.19     Löwen-Apotheke, Frankenberg
16.05.19     Rosen-Apotheke, Hainichen
17.05.19     Ratsapotheke, Mittweida
18.05.19     Merkur-Apotheke, Mittweida
19.05.19     Rosen-Apotheke, Hainichen
20.05.19     Rosenapotheke, Mittweida
21.05.19     Katharinen-Apotheke, Frankenberg
22.05.19     Sonnen-Apotheke, Mittweida

Bereitschaftsdienste

Anzeigentelefon für gewerbliche und private Anzeigen 

Telefon: (037208) 876-200 • Mail: anzeigen@riedel-verlag.de
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n Neues vom Radsport-Team Berthold 

Mit einem Kader von insgesamt 13 Fahrern gehen
wir in die Saison 2019. Wichtigste Neuerung in
diesem Jahr ist der Start in der Rad- Bundesliga.
Zu den sieben Neuzugängen gesellen sich eben-
so unsere sechs "alteingesessenen" Fahrer, die in
den letzten Jahren das Team geformt haben. Axel
Scheinpflug (24/Leipzig) hat dabei die Kapitäns-
rolle im Team übernommen. 
Insgesamt sind wir ausgewogen aufgestellt und
zuversichtlich für die neuen Herausforderungen. 
Die erste Märzwoche haben wir in Italien im Trai-
ningslager verbracht, um uns dort den letzten
Schliff für die ersten Rennen zu holen. Am
7.4.2019 steht dann das erste Rennen für uns in
der Bundesliga an. 

2019 besteht das Berthold Radteam aus
folgenden Fahrern.

Axel Scheinpflug (Leipzig), Tobias Marx (Leipzig),
Jonas Müller (Leipzig), Martin Fiedler (Franken-
berg), Peter Richter (Cottbus), Anton Benedix
(Erfurt) , Thomas Pfefferkorn (Erfurt) , Robert
Walther (Flöha), Johannes Glameyer & Matthias
Herrmann  (Biberach), Henrik Hamm (Pfalz), Niko-
lai Hoffmeister (Leipzig), Roger Bohla (Cottbus)

Kurzbericht aus dem Trainingslager Begosso

In der ersten Märzwoche bezog ein Teil des
Teams ein gemeinsames Trainingslager, um sich
auf die bevorstehende Wettkampfsaison vorzu-
bereiten. Im beschaulichen Dorf Begosso, in der
norditalienischen Po-Ebene, fanden die Fahrer
beste Voraussetzungen für eine effektive Trai-
ningswoche vor. 5- bis 6-stündige Fahrten, teils
mit wettkampforientierten Intensitäten, wurden
entlang der Etsch im flachen bzw. südlich von
Vicenza in der hügeligen Weinbergregion absol-
viert. Die für Anfang März guten Wetterbedingun-
gen in Italien (trocken, bis zu 18 Grad C.) trugen

zum reibungslosen Ablauf und der positiven Stim-
mung unter den Sportlern bei. Vom 23.03.bis
24.03. begann unser Saisonstart in Groß Dölln
bzw. in Leipzig. Dort galt es erstmals die Form zu
testen, bevor für uns am 7.4. mit dem Bundesliga-
auftakt in Düren/NRW das erste Highlight der
Saison ansteht

Das erste Rennwochenende - 23.03. bis 24.03.

Erstes Rennwochenende, erster Sieg! Am vorletz-
ten Märzwochenende startete ein Teil des Teams
in Groß Dölln (Brandenburg) auf einem flachen
Rundkurs eines ehemaligen Militärflughafens. Am
Sonntag konnte Nikolai Hoffmeister (Leipzig) im
Rennen der Amateure den Sprint des Hauptfeldes

für sich entscheiden und somit den ersten
Saisonsieg für das Berthold Radteam einfahren!
Tags zuvor konnten Nikolai und Martin Fiedler
(Frankenberg) die Plätze 5 & 7 erringen. Peter
Richter (Cottbus) spurtete am Samstag im
Rennen der Elite Amateure in einem hektischen
Sprint auf einen respektablen 8. Platz! Sonntags
konnten einige Gruppen durch mehrere Fahrer
des Teams besetzt werden, die Entscheidende
wurde in einem schnellen Rennen leider verpasst. 

Alles in allem ein guter Saisoneinstieg, der auf
weitere Erfolge in den kommenden Wochen
hoffen lässt.

Dana Dzankovic, Radsport-Team Berthold
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Mit freundlicher Unterstützung von
Landschaftsarchitektin Petra Rosenblatt Hainichen,Physiotherapie Andreas Brandt Hainichen und Bergmann Beton + Abwassertechnik GmbH Penig

n Schach: 1. Landesklasse

Klassenerhalt vorzeitig gesichert
Wer hätte das gedacht? Die Schachsportler vom SV Motor Hainichen 1949
haben bereits vor der letzten Runde den Klassenerhalt in der 1. Landesklas-
se geschafft und können selbst bei zwei Niederlagen im Nachholespiel in
Heidenau und in der Schlussrunde in Coswig nicht mehr absteigen!

SC 1911 Großröhrsdorf - SV Motor Hainichen 1949  4:4
Fahrlässig haben die Gellertstädter in diesem Spiel den greifbaren Sieg noch
aus den Händen gleiten lassen. Schade!
Siege: Uwe Leichsnering und Detlef Büch.
Remis: Steffen Ranft,  Abd Elaziz Ahmad, Johannes Steffan und Ralf-Dieter
Werl.
Niederlagen: Peter Schluttig und Syamend Ahmad.

SV Motor Hainichen 1949 - FVS ASP Hoyerswerda II  2:6
Eine deutliche Niederlage nach bis dahin gutem Auftakt in den beiden ersten
Spielen.
Remis: Steffen Ranft, Detlef Büch, Abd Elaziz Ahmad und Johannes Steffan.
Niederlagen: Uwe Leichsnering, Peter Schluttig, Ralf-Dieter Werl und Wolf-
Dieter Krabbe.

SV Motor Hainichen 1949 - SG Grün-Weiß Dresden II  0,5:7,5
Drei Stunden hielten die Hainichener gegen den in stärkster Besetzung spie-
lenden Spitzenreiter voll gegen, um danach völlig einzubrechen. Ein deutli-
cher Konditionsmangel wurde spürbar.
Remis: Uwe Leichsnering.
Niederlagen: Steffen Ranft, Detlef Büch, Peter Schluttig, Abd Elaziz Ahmad,
Ralf-Dieter Werl, Johannes Steffan und Wolf-Dieter Krabbe.

SV Motor Hainichen 1949 - SG Grün-Weiß Niederwiesa  2:6
Ersatzgeschwächt hatte Motor nicht allzu viel Widerstand entgegen zu
setzen.
Remis: Detlef Büch, Abd Elaziz Ahmad, Johannes Steffan und Ralf-Dieter
Werl.
Niederlagen: Steffen Ranft, Uwe Leichsnering, Wolf-Dieter Krabbe und
Norbert Molzahn.

SV Gambit Kamenz - SV Motor Hainichen 1949  3,5:4,5
Gegen das Schlusslicht war bei besserer Konzentration ein höherer Sieg
möglich.
Siege: Jan Friedrich, Uwe Leichsnering und Detlef Büch.

Remis: Peter Schluttig, Ralf-Dieter Werl und Johannes Steffan.
Niederlagen: Steffen Ranft und Abd Elaziz Ahmad.

SV Motor Hainichen 1949 - SV Bannewitz  4,5:3,5
Ein hauchdünner, aber ganz wichtiger Sieg!
Siege: Jan Friedrich und Abd Elaziz Ahmad.
Remis: Steffen Ranft, Uwe Leichsnering, Detlef Büch, Johannes Steffan und
Ralf-Dieter Werl.
Niederlage: Peter Schluttig.

Tabelle 1. Landesklasse vor der Schlussrunde:
1. SG Grün-Weiß Dresden II         15              44,5
2. SG Grün-Weiß Niederwiesa II   13              37,0
3. FVS ASP Hoyerswerda II          12              37,0
4. USV TU Dresden IV                  8              33,0
5. TuS Coswig 1820 II                   8              28,0
6. SC 1911 Großröhrsdorf            7              31,0
7. SK Heidenau                            6              28,5   1 Nachholespiel noch
8. SV Motor Hainichen 1949       6              21,5   1 Nachholespiel noch

9. SV Bannewitz                             3              26,0
10. SV Gambit Kamenz                  0              24,5

Einzelleistungen unserer Spieler:
1. Brett:      Friedrich, Jan               3,0 Punkte   aus    3 Spielen
2. Brett:      Ranft, Steffen               3,5              aus    8 
3. Brett:      Elliger, Christian           0,0               aus    1
4. Brett:      Leichsnering, Uwe       4,0               aus    9
5. Brett:      Werl, Ralf-Dieter           1,5               aus    7
6. Brett:      Büch, Detlef                 6,0               aus    8
7. Brett:      Schluttig, Peter            2,5               aus    6
8. Brett:      Ahmad, Abd Elaziz       3,5               aus    9
Ersatz:        Steffan, Johannes        2,5               aus    6
                  Molzahn, Norbert         4,5               aus    9
                  Krabbe, Wolf-Dieter     0,0               aus    2
                  Ahmad, Syamend        1,0               aus    2

Jan Friedrich und Detlef Büch spielten eine überragende Saison und haben
großen Anteil am Hainichener Klassenerhalt!

Ralf-Dieter Werl
i. A. Schachabteilung SV Motor Hainichen

n Der Verband der Kleingärtner Hainichen e. V.

hat freie Gärten in den Anlagen Heiterer Blick (Am Bad), Heimaterde (Gartenstadt), Sommerfrische (Frankenberger Str.), Bergfrieden (Nossener Str.), Sonnen-
schein (Steinweg), Thomas-Müntzer-Siedlung, zu vergeben.
Interessenten kontaktieren bitte
Frau K. Rommel-Erler.   Telefon: 037207-652891, E-Mail: kleingartenverband1@outlook.de
Internet: www.Kleingartenverband-Hainichen.de
Herrn H. Dietze.             Telefon: 037207-51601
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n Banner im Stadtgebiet machen auf Landkreislauf am 27.4. aufmerksam

Seit dem 29.3.2019 hängen im Stadtgebiet
mehrere Werbebanner, welche auf den Land-
kreislauf am 27.4.2019 aufmerksam machen.
Durch den Bauhof wurde an diesem Tag u. a. ein
Banner an der Rathausfassade angebracht.
Weitere Informationen zu diesem Ereignis findet
man im Internet unter www.ksb-mittelsachsen.de 
Hoffen wir auf ein erfolgreiches Ereignis bei tollem
Wetter. Veranstalter sind neben dem Kreissport-
bund Mittelsachsen, die Stadt Hainichen, der
Jugendclub Berthelsdorf und der ATV Hainichen.
Nach 2014 gastiert dieses sportliche Großereig-
nis zum zweiten Mal in unserer Stadt.

Dieter Greysinger 
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n Feuerwehrvereins Schlegel /Sa. e.V. 

Zur alljährlichen Jahreshauptversammlung hatte
der Vorstand des Feuerwehrvereins Schlegel /Sa.
e.V. seine Mitglieder für den 1. März 2019 eingela-
den. Hierzu gehörten in diesem Jahr erfreulicher-
weise auch zahlreiche neue Vereinsmitglieder. Auf der Tages-
ordnung standen neben den jährlichen Tätigkeits- und Kassen-
berichten in diesem Jahr auch die Neuwahlen von Vereinsvor-
stand und Revisionskommission. Weitere Themen waren die
Vorausschau auf das neue Geschäftsjahr und die Datenschutz-
grundverordnung. Auch eine bessere Medienpräsenz wurde
diskutiert. Zwei langjährige Mitglieder wurden zu Ehrenmitglie-
dern ernannt. Da diese an der Versammlung leider nicht teilneh-
men konnten, wurden die Urkunden nachträglich überreicht.
Hauptaufgabe des Vereins, der 1991 gegründet wurde und so in
diesem Jahr schon auf 28 Jahre seines Bestehens zurückblik-
ken kann, ist die Unterstützung und Förderung der hiesiges
Ortsfeuerwehr. Hierzu gehörte im vergangenen Jahr beispiels-
weise die Unterstützung beim Richtfest des neuen Feuerwehr-
gerätehauses oder auch die Verpflegung der Kameraden zu den

Diensten. Ein Höhepunkt wird in diesem Jahr ohne Zweifel die Indienststellung des neuen Gerätehauses
sein. Auch hierzu wird der Verein wieder seinen Beitrag leisten. Zu diesem ganz besonderen Ereignis
werden auch alle Einwohner und sonstige Interessierte die Möglichkeit erhalten, sich das neue Objekt
zum „Tag der offenen Tür“ am 01.06.2019 selbst anzuschauen.
Aber auch für das gesellschaftliche Leben im Ort spielt der Verein eine große Rolle. So richtet der Verein
schon seit seiner Gründung in jedem Jahr eine Weihnachtsfeier für die Kinder des Ortes aus. Einige der
Teilnehmer der frühen Jahre sind mittlerweile selbst Eltern, deren Kinder so nun schon in zweiter Gene-
ration dabei sind. Auch von den heutigen Kameraden der Feuerwehr haben einige als Kinder regelmäßig
die Weihnachtsfeiern besucht und erinnern sich heute noch sehr gern daran.
Das Herbstfest fand 2018 schon zum 3. Mal statt. Dieses wird es allerdings in diesem Jahr nicht geben,

denn der Verein berei-
tet sich schon jetzt
gemeinsam mit dem
ortsansässigen Kegel-
verein und dem
Jugendclub auf das für
03.-05.07.2020
geplante Dorffest vor.
Dabei sind die selbst
gesteckten Ziele wie
gewohnt hoch, jedoch
angesichts  der
bekanntermaßen
hohen Einsatzbereit-
schaft und des großen
Engagements der
Einwohner des Ortes
erreichbar.

Wilfried Schirmer
Feuerwehrverein
Schlegel/Sa. e.V.
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Sonstiges

n Hainichener Hobbyschriftstellerin Petra Busch 
veröffentlicht „Geschenkebuch für Hundefreunde“

Seit einigen Tagen ist das Geschen-
kebuch für Hundefreunde (Band 3)
auf dem Markt. Neben dem Buch-
handel ist das Werk auch im Internet
(z. B. bei Amazon) zum Preis von
16,99 € käuflich zu erwerben. Im
Hinblick auf das bevorstehende
Osterfest ist das Buch ein schönes
Geschenk insbesondere für Freunde
der Vierbeiner.
Es handelt sich um ein Gedicht- und
Prosabuch rund um das Thema
Hund. Der größte Teil der Gedichte
und Texte stammen aus der Feder
von Petra Busch aus Hainichen. 
Die studierte Betriebswirtin und
Germanistin zog zusammen mit
ihrem Mann vor einigen Jahren aus
Torgau nach Hainichen und fühlt sich
hier sehr wohl. Petra Busch ist regel-

mäßig auf der Hundewiese im Bereich des ehemaligen Bauhofs an der Mitt-
weidaer Straße zu finden und freut sich über diese Einrichtung für die Vier-
beiner sehr. 
Der Hund „Wilson“, ein Malteserpudel, hätte es mit seiner Herrin sicher nicht
besser erwischen können. 

Dieter Greysinger

n … Und am Ende kommen die Touristen

Für ein Jahr nach Auschwitz zu
gehen, stellen sich viele Menschen
als sehr schwer vor. Wie wird man
als Deutsche von Polen akzeptiert?
Wie groß ist die Belastung, sich stän-
dig in unmittelbarer Nähe zum wohl
größten jüdischen Friedhof Ausch-
witz zu befinden? Welche Menschen
trifft man an einem solchen Ort?
Fragen, die mich beschäftigt haben
und teils auch immer noch beschäf-
tigen. Dabei konnte ich in den letzten
sieben Monaten aber überwiegend
nur positive Erfahrungen sammeln.
Deutsche hier in Auschwitz zu sein,
war bis zum jetzigen Zeitpunkt noch
überhaupt kein Problem – zumindest
hatte ich persönlich noch keine
negativen Begegnungen. Auch die
eigene Belastung habe ich mir auf Dauer als „schlimmer“ vorgestellt. Natür-
lich ist es aber immer wieder schockierend, sich vor Augen zu halten, welche
Verbrechen an diesen Orten verübt wurden. 
Im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz sind innerhalb von
knapp fünf Jahren über eine Million Menschen ums Leben gekommen.
Schon diese Zahl zeigt, welche Verantwortung dieser Ort zu tragen hat. Jähr-
lich besuchen über zwei Millionen Menschen die Gedenkstätte, dabei sind
die Besucherzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.
Unabhängig von den Fakten spielen an einem solchen Ort aber auch die
Emotionen eine große Rolle. Dabei stelle ich immer wieder fest, dass - egal
ob Schüler- oder Erwachsenengruppe – sehr viel Betroffenheit zu beobach-
ten ist. Sprachlosigkeit und Ohnmachtsgefühle überwiegen bei den meisten
Besuchern während des Aufenthalts in sowohl den Ausstellungen im ehema-
ligen Stammlager als auch auf dem Gelände von Auschwitz- Birkenau. Dabei
gibt es natürlich immer wieder ein paar gewisse „Schlüsselmomente“ –
beispielsweise die ausgestellten Haare der vergasten Opfer oder die gestoh-
lenen Schuhe von Männern, Frauen und Kindern. 
Leider muss man aber auch sagen, dass der Anteil der deutschen Besucher
im Vergleich nach wie vor relativ gering ist. Erst an sechster Stelle findet man
Deutschland – es kommen sogar mehr Besucher aus den USA und Spanien.
Da stellt sich natürlich die Frage, wieso das so ist?! 
Sollten nicht wir uns als Deutsche gerade dieser Verantwortung bewusst

sein? Uns bewusst für
eine „bessere“ Welt
einsetzen? Wir haben es
doch in der Hand, ein
Europa zu schaffen, in
dem Toleranz, Respekt
und Zusammenhalt
nicht nur leere Worte
sind, sondern auch eine
Bedeutung haben. 

Saskia Podzimek

n "Gehts noch?" - mein best of Programm 2019

In atemberaubendem Tempo und mit beeindruckender schauspielerischer
Verwandlungsfähigkeit marschiert Ellen Schaller durch politisch und sozial
relevante Themen. Bildungsnotstand, Altersarmut, Karrieregeilheit, Konsum-
terror, Helikoptereltern, an diesen Themen arbeitet sie sich nicht mit kabaret-
tistischem Zeigefinger ab, nein, Ellen Schaller schlüpft in Figuren, die inner-
halb ihrer Lebenserfahrung über diese Probleme reflektieren. Die Botschaf-
ten bestätigen nicht nur politisches Missbehagen, sie kratzen arg an unser
aller Selbstgefälligkeiten. Da wird es dann durchaus auch mal still im Saal.
Ellen Schaller ist eine versierte Satirikerin, die ihre Nadelstiche ganz exakt
setzt.

Andere Einrichtungen
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Unsere Gemeinde im Internet: www.hainichen-trinitatis.de • Pfarrbüro,

Heinrich-Heine-Straße 3, Tel. 2470/Fax 655960, Pfarrer Friedrich Scherzer,

Pfarrerin Diemut Scherzer, 09661 Hainichen, Gellertplatz 5, Tel. 651272 •

Öffnungszeiten Dienstag 9-12 Uhr und 14-18 Uhr, Donnerstag 9-12 Uhr •

Friedhof, Oederaner Str. 23, Tel./Fax 2615 • Sprechzeit: Dienstag 16-18 Uhr

Kirchennachrichten

Bockendorf – Hauptstr. 19, Tel.: 037207 / 2642 
Pfarrer: Sebastian Schirmer

n Informationen und Einladungen 
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Bockendorf-Langenstriegis 

21.04.2019        Bockendorf  (Ostersonntag)
9.00 Uhr            Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl mit Kindergottes-
                         dienst und mit Vorstellung der Konfirmanden
22.04.2019        Langenstriegis  (Ostermontag)
9.30 Uhr            Familiengottesdienst
28.04.2019        Pappendorf
9.30 Uhr            Gemeinsamer Bläsergottesdienst
05.05.2019        Bockendorf
9.00 Uhr            Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
                         mit Kindergottesdienst

Jugendabend: Treff Vereinbarung
kurzfristige Änderungen und weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Schaukasten an der Kirche oder 
auch unter: 

www.kath-kirche-hainichen.de

Rückfragen und Auskunft erteilt Herr Hohmann unter der Tel.-Nummer:
03 72 7/ 58 1519  nach 16.00 Uhr unter 037207 / 51128

n Informationen und Einladungen
der katholischen Gemeinde St. Konrad

Sonntag, den 21. April  2019 - Ostersonntag -
10.00 Uhr         Heilige Messe

Montag, den 22. April 2019 - Ostermontag -
08.30 Uhr         Heilige Messe

Dienstag, den 23. April 2019
08.30 Uhr         Rosenkranzgebet
09.00 Uhr         Heilige Messe

Donnerstag, den 25. April 2019 
14.00 Uhr         Heilige Messe anschließend Rentnernachmittag

Sonntag, den 28. April 2019
08.30 Uhr         Heilige Messe

Dienstag, den 30.  April 2019
08.30 Uhr         Rosenkranzgebet
09.00 Uhr         Heilige Messe

Donnerstag, den 02. Mai 2019
17.30 Uhr         Heilige Messe 

Sonntag, den 05. Mai  2019
08.30 Uhr         Heilige Messe
17.00 Uhr         Maiandacht 

n Informationen und Einladungen der
Ev.-Luth. Trinitatisgemeinde Hainichen

Sonntag, 21. April (Ostersonntag)
09.30 Uhr       Familiengottesdienst zum Osterfest

Montag, 22. April (Ostermontag)
09.30 Uhr       Gottesdienst

Donnerstag, 25. Apríl
14.00 Uhr      Zeit mit LEGO für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
bis 16.00 Uhr (Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Mittweidaer Str. 49)
- 18.00 Uhr     Gebet für unsere Gemeinde, (Trinitatiskirche)

Freitag, 26. Apríl
14.00 Uhr      Zeit mit LEGO für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
bis 16.00 Uhr  (Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Mittweidaer Str. 49)

Samstag, 27. April
09.30 Uhr      Zeit mit LEGO für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
bis 11.30 Uhr (Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Mittweidaer Str. 49)

Sonntag, 28. April (Quasimodogeniti)
09.30 Uhr       gemeinsamer Bläsergottesdienst in Pappendorf
17.00 Uhr       Lego Familienstunde,
                     (Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Mittweidaer Str. 49)

Dienstag, 30. April, Vereintes Männerwerk 
14.00 Uhr       Pappendorf (Haus Hoffnung)

Donnerstag, 2. Mai
15.00 Uhr       KirchenSpatzen (musikalische Früherziehung) im Diakonat
18.00 Uhr       Gebet für unsere Gemeinde, (Trinitatiskirche)

Sonntag, 5. Mai (Miserikordias Domini)
09.30 Uhr       Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden und 
                      anschließendem   Kirchenkaffee
17.00 Uhr       Gemeinschaftsstunde in der Landeskirchlichen Gemeinschaft

Mittwoch, 8. Mai
15.00 Uhr       Christenlehre 1./2. Schuljahr (Gellertplatz 5)
16.00 Uhr       Christenlehre 3./4. Schuljahr (Gellertplatz 5)
18.00 Uhr       Junge Gemeinde (Gellertplatz 5)

Donnerstag, 9. Mai
15.00 Uhr       KirchenSpatzen (musikalische Früherziehung) im Diakonat
18.00 Uhr       Gebet für unsere Gemeinde, (Trinitatiskirche)

Sonntag, 12. Mai (Jubilate)
16.30 Uhr       Aufbruchgottesdienst  

Montag, 13. Mai
20.00 Uhr       Treff JE, Gellertplatz 5

Mittwoch, 15. Mai
15.00 Uhr       Christenlehre 1./2. Schuljahr (Gellertplatz 5)
16.00 Uhr       Christenlehre 3./4. Schuljahr (Gellertplatz 5)
18.00 Uhr       Junge Gemeinde (Gellertplatz 5)

Donnerstag, 16. Mai
15.00 Uhr       KirchenSpatzen (musikalische Früherziehung) im Diakonat
18.00 Uhr       Gebet für unsere Gemeinde, (Trinitatiskirche)
19.30 Uhr       Frauen mitten im Leben (Gellertplatz 5)

Sonntag, 19. Mai (Kantate)
09.30 Uhr       Sakramentsgottesdienst
17.00 Uhr       Gemeinschaftsstunde in der Landeskirchlichen Gemeinschaft
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